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170 Tabellen

Europäische Bauprodukte/Bausätze Nationale

MBO - dritter Abschnitt
Bauprodukte

MBO §16 c MBO §17-20

Bauprodukt/Bausatz
entspricht
einer hEN

Bauprodukt/Bausatz
entspricht nicht

einer hEN

„Geregelte”
Bauprodukte

Hersteller erstellt eine
Leistungserklärung (DoP)

mit der Angabe mindestens
einer

Leistung bezogen auf ein
wesentliches Merkmal der
hEN; weitere wesentliche
Merkmale werden als NPD

(No Performance Determin-
ed) erklärt.

Hersteller kann eine
EAD

bei einer europäischen
Bewertungsstelle

beantragen.

Bauprodukt in Übereinstim-
mung mit einer technischen

Regel / Baubestimmung

[VV TB C2/
BRL A Teil 1]

Hersteller kann auf Grundla-
ge der EAD eine ETA bean-

tragen.

LE / DoP

Nachweis von
zusätzlichen Leistungen

über freiwillige Erklärung? 1)

zusätzliche
Anwendungsregeln

nach VV TB [LTB II und III]

Übereinstimmungs-
bestätigung 2)

CE-Kennzeichnung Ü-Zeichen

1) Das System der Nachweisführung für einen freiwilligen Nachweis ist derzeit nicht abschließend ge-
klärt. Im Entwurf der MVV TB wird diesbezüglich auf Abschnitt D3 verwiesen.

2) Maßgebend ist die öffentlich-rechtlich geforderte Art der Übereinstimmungsbestätigung (siehe auch
§§ 21 und 22 MBO).



gemäß MBO (2002/2016)

Technische Baubestimmungen 171

Bauprodukte Nationale Bauarten

MBO - zweiter Abschnitt – Allgemeine
Anforderungen an die Bauausführung

MBO §17-20 MBO §16 a

„Nicht geregelte”
Bauprodukte

„Geregelte”
Bauarten

„Nicht geregelte”
Bauarten

Bauprodukt
abweichend von

technischer Regel/ Baube-
stimmungen bzw. ohne

technische Regel
[VV TB C3/

BRL A Teil 2]

Bauarten
in Übereinstimmung
mit einer technischen

Regel / Baubestimmung;

z.B. nach
DIN 4102-4

Bauarten
abweichend

von technischer
Regel / Baubestimmung

[VV TB C4/
BRL A Teil 3

abZ, abP, ZiE Allgemeine
Bauartgenehmigung abP,

Vorhabensbezogene
Baugenehmigung

Übereinstimmungs-
bestätigung 2) Übereinstimmungsbestätigung

durch den
Anwender/Errichter 3)

Ü-Zeichen

3) Für Bauarten bestätigt der Anwender bzw. der Errichter der Bauart die Übereinstimmung mit dem
Verwendbarkeitsnachweis gemäß §16a MBO. Die Übereinstimmungsbestätigung ist ein wesentli-
cher Bestandteil der bauordnungsrechtlichen Dokumentation.

(nach Bauprodukte AKTUELL Ausgabe 1/2017, Tabelle 2)

Quelle: Auszug aus Fachbuch „Brandschutz kompakt“ 2020/21, S. 170-171
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